
266 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VII. GP . 

24. 5. 1954. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1954, 
womit das Gesetz vom 6. August 1909, 
RGBI. Nr. 177, betreffend die Abwehr und 
Tilgung von Tierseuchen, neuerlich abge
ändert und ergänzt wird (Tierseuchengesetz-

novelle 1954). , 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Gesetz vom 6. August 1909, RGBl. 
Nr. 177, betreffend die Abwehr und Tilgung von 
Tierseuchen, in der Fassung des Bundesgesetzes 
vom 26. Oktober 1934, BGBl. II Nr. 384, des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 441/1935, und der 
Tierseuchengesetznovelle, BGBl. Nr. 122/1949, 
wird abgeändert und ergänzt wie folgt: 

1. Der vierte Absatz des § 2 hat zu lauten: 

"Allgemeine Verfügungen im Sinne des vor
stehenden Absatzes, die vom Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft erlassen werden, 
sind im ,Amtsblatt zur Wiener Zeitung' kund
zumachen. Sie treten am Tage nach ihrer Kund
machung in Wirksamkeit, sofern nicht in der 
Verfügung ein anderer Wirksamkeitsbeginn fest
gesetzt ist." 

2. An Stelle des § 4 trt;;ten folgende Bestim-
mungen: 

,,§ 4. Sen dun gen. 

Sendungen im Sinne der folgenden Bestim
mungen sind Tiere, tierische Rohstoffe und Pro
dukte sowie Gegenstände, die Träger des An
steckungsstoffes einer Tierseuche sein können. 

§ 4 a. V e t e r i h ä r b e hör d 1 i t h e G ren z
k 0 n t roll e. 

Sendungen, die ein- oder durchgeführt werden 
sollen, sind an der Eintrittstelle durch Organe des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirt
schaft (Grenztierärzte) einer Kontrolle zu unter
ziehen (veterinärbehördliche Grenzkontrolle). 

Hinsichtlich der Einfuhr und Durchfuhr der 
Sendungen kann das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit 
den Bundesministerien für' soziale Verwaltung, 
für Handel und Wiederaufbau, für Finanzen und 
für Verkehr und verstaatlichte Betriebe zwecks 

Hintanhaltung der Einschleppung von Tier
seuchen in das Bundesgebiet durch Verordnung 
folgende Regelungen treffen: 

1. Die Einfuhr und Durchfuhr bestimmter 
Arten der Sendungen kann verboten werden. 

2. Die Zulässigkeit der Einfuhr und Durchfuhr 
kann an eine Bewilligung oder an die Beobach
tung von veterinärpolizeilichen Anordnungen 
(zum Beispiel Beibringung von Ursprungszeug
nissen, Gesundheitszeugnissen, Kennzeichnung 
der Tiere) gebunden werden. 

3. Die Einfuhr und Durchfuhr kann auf be
stimmte Eintrittstellen beschränkt werden. 

Das Bundesministerium für Land- 'und Forst
wirtschaft kann verfügen, daß der Absender und 
der Empfänger die Sendung am Inlandsbestim
mungsort bestimmten, zur Verhütl,lng, der Ein
schleppung von Tierseuchen erforderlichen Maß
nahmen zu unterwerfen beziehungsweise die 
Durchführung solcher Maßnahmen durch Organe 
der Veterinärpolizei zu dulden haben. 

Sendungen" die einer allenfalls auf Grund des 
zweiten Absatzes erlassenen Verordnung nicht 
entsprechen, Tiere, die mit einer Seuche behaftet, 
einer solchen oder der Ansteckung verdächtig er
kannt werden oder verendet sind, ferner tierische 
Rohstoffe, Produkte und Gegenstände, die Trä
ger des Ansteckungsstoffes von Tierseuchen sind 
oder als solche verdächtig erkannt werden, sind 
vom Grenztierarzt zur Einfuhr und Durchfuhr 
nicht zuzulassen. 

Die Bestimmungen des vierten Absatzes finden 
auf Sendungen keine Anwendung, für die vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt
schaft eine' veterinärbehördliche Zulassungs
erklärung abgegeben wurde. Diese enthält die 
Zusicherung an einen Nachbarstaat, eine Sen
dung, deren Durchfuhr dieser Staat gestattet, 
ohne Rücksicht auf den Zustand der Sendung in 
veterinärpolizeilicher Hinsicht zur Einfuhr oder 
Durchfuhr zuzulassen. 

Die Verkehrsunternehmungen und die Post
dienststellen haben den Grenztierärzten in 
den Angelegenheiten der veterinärbehördlichen 
Grenzkontrolle Hilfe zu leisten. Insbesondere 
haben sie erforderlichenfalls den 'Grenztierarzt 
zu benachrichtigen, wenn eine veterinärbehörd
liche Grenzkontrolle durchzuführen ist. 
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§ 4 b. G ren z k 0 n t roll g e b ü h ren. 4. Der § 12 wird abgeändert wie folgt: 

Für die Durchführung der tierärztlichen Grenz- Nach dem zweiten Absatz sind nachstehende 
kontrolle haben der Absender und der Empfän- Absätze einzufügen: 
ger als Gesamtschuldner eine Gebühr zu ent- "Die Einfuhr von Tierimpfstoffen und Er
richten (Grenzkontrollgebühr). Die Höhe der regern von Tierkrankheiten, ferner die Einfuhr 
Gebühr wird vom Bundesministerium für Land- von Arzneimitteln, Arzneizubereitungen und 
und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Desinfektionsmitteln, die für veterinärmedizini
Bundesministerium für Finanzen durch Verord- sehe Zwecke verwendet werden sollen, bedarf der 
nun? festgest~llt. Sie darf je Tier den Be~rag von I Bewilligung dure!: das Bundesministerium für 
S 40 - und Je 100 kg anderer Sendungen den Land- und ForstWirtschaft. 
Betrag von S 20·- nicht übersteig.en. . ' I Die Einfuhr von Arzneimit~eln, Arzneizube-

. In:. ~isenbahnverkehr haben die Els~~bahnen reitungen und Desinfektionsmitteln der genann
die falhg gewordenen Grenzkontrollgebuhren an ten Art darf nur im Einvernehmen mit, dem 
der Grenzeintrittstelle der Sendung anzulasten Bundesministerium für soziale Verwaltung be
und bis zum Fünften des Kalendermonates, der willigt werden. 
dem Kalendermonat der Grenzkontrolle folgt, 
an das Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft abzuführen. 

Für Sendungen, die nicht unter die Bestim
mungen des vorhergehenden Absatzes fallen, ist 
die Grenzkontrollgebühr beim Zollamt der Ein
trittstelle zu erlegen. Die von den Zollämtern 
vereinnahmten Grenzkontrollgebühren sind an 

. das Bundesministerium für Land- und Forstwirt
schaft abzuführen. 

Ausstehende Grenzkontrollgebühren werden 
auf Grund von Rückstandsausweisen des Bundes
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft im 
Verwaltungswege eingebracht. Im Streitfalle ent" 
scheidet in Gebührenangelegenheiten das Bundes
ministerium für Land- und Forstwirtschaft. 

Für das Verfahren in den Angelegenheiten der 
Grenzkontrollgebühren gelten die Bestimmun
gen der Verwaltungsverfahrensgesetze. 

§ 4 c. K 0 s t end e r v e t e r i n ä r pol i z e i
I ich e n Maß nah m e n amI n I a n d s-

b e s tim m u n g s 0 r t; 

Die Kosten der veterinärpolizeilichen Maß
nahmen, die auf Grund des dritten Absatzes des 
§ 4 a getroffen werden, haben der Absender und 
der Empfänger als Gesamtschuldner der Gebiets
körperschaft zu ersetzen, der die Kosten erwach
sen sind. Sie sind' durch Bescheid der Bezirks
verwaltungsbehörde, die für den Bestimmungs'
ort zuständig ist, vorzuschreiben. 

Auf das Verfahren finden die Bestimmungen 
der Verwaltungsverfahrensgesetze Anwendung." 

3. Der § 6 hat zu lauten: 

,,§ 6. B es 0 n d'e r e B es tim m u n g en 
hin s ich t 1 ich jen e r S t a a t e n, mit 
den e n Ver ein bar u n gen b e s t ehe n. 

Die Bestimmungen der §§ 4, -4 a, 4 bund 4 c 
gelten auch hinsichtlich jener Staaten, mit denen 
zwischenstaatliche übereinkommen (Tierseuchen
übereinkommen) bestehen, sofern nicht in diesen 
übereinkommen abweichende Vereinbarungen 
getroffen sind." 

Die Bewilligung"kann erteilt werden: 

a) für Tierirnpfstoffe, wenn ein Gutachten der 
Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung 
ergibt, daß diese wirksam und schädliche 
Wirkungen mit ihrer Anwendung nicht 
verbunden sind; 

b) für Erreger von Tierkrankheiten, wenn 
durch deren Einfuhr eine Gefährdung des 
einheimischen Tierbestandes mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden kann; 

c) für Arzneimittel, Arzneizubereitungen und 
Desinfektionsmittel, die für veterinärmedi
zinische Zwecke verwendet werden, wenn 
diese Waren den Bestimmungen des Apo
theken gesetzes, RGBI. Nr. 5/1907, der Apo
thekenbetriebsordnung, BGBI. II Nr. 171/ 
1934, und der Spezialitätenordnung, BGBL 
Nr. 99/1947, in der jeweils geltenden Fas
sung, entsprechen." 

5. Der § 13 wird abgeändert wie folgt: 

Dem zweiten Absatz ist nachstehender Absatz 
anzufügen: 

"In Zeiten bestehender Seuchengefahr hat der 
Landeshauptmann auf die Dauer der Seuchen
gefahr anzuordnen, daß alle Hausschlachtungen 
der Vieh- und Fleischbeschau unterliegen und 
daß zur Durchführung der Vieh- und Fleisch
beschau nach Möglichkeit ein Tierarzt heranzu
ziehen ist," 

6. Der § 43 wird abgeändert wie folgt: 

a) Im ersten Absatz haben an Stelle des Wor
tes "Se'uche" die Worte "der Schweinepest 
oder der Schweineseuche" zu treten; 

b) im zweiten Absatz sind die Worte "der 
Seuche" durch die Worte "der voran ge
führten Seuchen" zu ersetzen. 

7. Der § 43 a wird abgeändert wie folgt: 

, a) Dem dritten Absatz ist als letzter Satz an
zufügen: "Die auf behördliche Anordnung 
wegen ansteckender Schweinelähmung ge'· 
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töteten süwie an dieser Seuche verendeten 
Schweine düden nicht enthäutet werden." 

b) Im sechsten Ahsa·tz sind die W o'rte "ühne 
vorherige Enthäutung" ;l;U streichen. 

8. Dem § 46 werden als weitere Absätze ange
fügt: 

"Für Geb.iete, in denen eLn vüm Bunde oder 
vom Lande gefördertes Tulberkulüsebe'kämp
fungsverfahren durchgeführt wird (Bekämp
frungsgeb[et), kann der ,LaI1ld,eshaupnmaI1n nach 
Anhörung der Landwirtschaftskammer durch 
Verordnung untersagen: 

1. Das rgemeinsame Tränken und Weiden vün 
Rindern, bei denen Trulbenkulü's·e, auch in anderer 
a.ls inder durch V cmrdnung gemäß dem ersten 
Absatz bezeichneten Fürm, mittels einer zuge
lassenen 'diargnüsü~chen Impfung (§ 12) fes'tge
gesteHt wurde (Reagenten), mit nicht unter
suchten Tieren oder Nichtreargenten; 

2. den Auftrieb und das W eidenvün Rea
ge riten oder nicht untersuchten Tieren auf Almen 
oder WeiJden, wenn die Gef.ahr besteht, daß hie
durch Nichtrea'genten mit solchen Tie,ren in Be
rührung kommen; 

3. den gemei.nsamen Auftrielb und das gemein
same Weiden vün Reag,enten mit nicht unter
suchte'D. Tieren üder Nichtreargenten auf 
bestimmten Allmen und W e~den; 

4. das Einstelleq vün Rindern aus anderen Ge
bieten, ·es sei denn, daß diese Rinder aus Be
ständen stammen, die von einem Beauftragten 
des Amtes der Landesregie'rung auf Grund einer 
innel"ha1b vün sechs Münaten vür der Einstellung 
vürgenümmenen Untersuchung als twberkulosc
frei befunden wurden. 

Bei jeder Impfung :zur FeststeILung der Tuber
kJ.llüse im Rahmen eines vüm BUI1Ide oder vüm 
Lande geförderten Tulberkulüsrebekämpfungs
vel'fahrerI1ls sind, di,e Reagenten zu kennzeichnen. 
Die näheren Vül'~chriJften über die Kennzeich
nung werden durch Verürdnung edassen. 

, Der Landeshauptmann hat, weI1n hereits ein 
verhältnismäßig hüher Hundertsatz des Rinder
bestandeseines Bekäm pfungsrge bietes tuber
kulüsefrei ist, zu verürdnen, daß 

1. in diesem Bekämpfungsgelbiete dars Bckämp~ 
f.ungsverfahren auf .alle Rinderauslzudehnen ist; 

2. die Tic'feigentümer Reagenten birs ,zu ,einem' 
nach dem Grade der Verseuchung rZU bestimmen
den Zeitpunkte aus ihren Beständen auszu
scheiden haben." 

9. Der § 48 hat zu lauten: 

,,§ 48. E n t s c h ä d i gun rg e n aus 
B und e s mit t ·e 1 n. 

Eine Emschädiglung nach Maßgabe der §§ 50 
bis 58 wird vüm Bunde gewährt: 

3 

1. für Einhufer, Wiedellkäuer, Schweine und 
Hausgeflügel, ausgenümmen die' Fälle der §§ 39 
(Räude der Binhuf.er), 41 und 42 (Wutkrank
heit), w~nn die T~ere 

a) a:uf Grund einer rbehördlichen Anordnung 
getötet würden üder 

b) nach Anülldnung der Tötung venmdet sind 
oder 

c) infolge einer hehöl'dhch angeordneten 
Impfung verendet s~nd; 

2. für Gegenstände, mit Ausnahme von Dün
ger, die im Zuge einer Desinfektion (§ 24 Z. 8) 
vernichtet wUl'den; 

3. für ,Erwerbsrbehinrderung infolge Verhän
gung einer Sperre wegen Marul- und Klauen
seuche. 

Für die Bemes1sung der Entschä,digung ist der 
Zeitpunkt, in dem die Maßnahme ang.eürdnet 
wurde, im Falle des ersten Arbsratzes Z. 1 lit. c 
jener, in wekhem das Tie; verendet' ist, maß
gebend." 

10. Der el'ste und zweite Abslat,z des § 51 
haben ''Zu huten: 

"Für Wiederkäuer und Einhufer, die auf 
Grund eimer behölldlichen Anürdnung getötet 
weroen oder nach der behördlichen Anol'dnung 
der Tötung oder ri,nfologe einer behölldEch ange
ürdneten Impfung ver.enden, ist e~ne Entschädi
gung irUder Höhe des Igemeinen Wertes ,zu 
leisten, wenn die ObduktionergiJbt, d,aß das 
Tier vün der Seuche, wegen der die Tötung 
angeül'dnet wurde, frei gewe'sen ist. 

Erg~bt die Obdurkt~ün, daß das Tier mit der 
Seuche, wegen der d~e Tötung angeürdrnet wurde, 
beha,ftet wa'r, so. i6,t die Ent,schä:digung in den 
Fällen deos § 31 (Maurl- und KIauenseuche) mit 
neun Zehntel, in den FäHen des § 34 (RütJz) und 
des § 46 (Tuberkulüs,e der Rinder) ,für Einhufer 
und Wieder käuer mit zwei Drittel des :gemeinen 
Wertes zu bemes'sen." 

11. Der § 52 wil'd abgeändert wie fülgt: 

a) Der Einleitrung6satz hat ,Lm lauten: 
"Für Schweine, die auf Grund einer behörde 

lichen Anül1dnung getötet würden, s'Owire für 
Schweine, die nach Anürdnung der Tötung üder 
infolg,e einer behördlich angeürdneteq Impfung 
vere'ndet sind, irst die Entschädigung wie folgt 
zu bemessen:". 

b) Der vierte Absatz hat zu lauten: 

"Wul1de die Tötung wegen Schweinepest oder 
Schweines~ruche ang'eürdnet, so. beträgt die Ent
schädigung fü'r seuch,enkmnke und seuchenver
dächtige Schweine 50 v. H., für ransteckungs~ 
verdächtige oder infolge einer behölldlich ange
ürdneten Impfung verendete Schweine 100 v. H. 
des Betrages, der auf Grund der vürstehenden 
Bestimmungen zu .leisten wäre." 
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c) Der letzte Absatz hat zu lauten: 

" Wurde die Tötung wegen 'ansteckender 
Schweilllel.ä,hmung angeol'dnet, so ,beträgt die 
Entschädigung für seuchenkranke und seuchen
verdächtige Schweine 80 v. H., für ansteckungs
verdächtige oder illlf01ge einer behördlichange
ordneten Impfung verendete Schweine 100 v. H. 
des Betrages, der nach ,dem ersten bis dritten Ab
satz zu leisten wär,e. Für Zuchtsdlweine ist .ein 
Zuschhg von 50 v. H, für Smgferkel (bil'i acht 
Wochen) und träch,tige Sch,weine ein Zuschlag 
von 100 v. H. zu den gemäß lit. b ermittelten 
Beträgen ,zu gew.ähren." 

12. Im ersten Abs'atz des § 52 a ,ist nach dem 
Worte "getötetes" ein Beistl'ich zu setrzen; nach 
diesem Beist6ch und vor dem Worte "oder" 
sind die Worte "nach Anordnung der Tötung" 
einzufügen. 

13. Nach § 52 a wird folgende Bestimmung 
eingeschaltet: 

,,§ 52b. Ent'schä'digun,g für Erwerlbs
b e hin dle r IU n g . i n f \0 19 e Ver h ä n IgU! n ,g 

ein e r S per re weg e III Mau 1- und 
K 1 aue n s e u c h e. 

Allen in einem Dienst- oder LehrVerhältnis 
stehenden Personen, die ihren Lebensunterhalt 
ausschließlich oder überwiegendaUlS den Ein
künften einer unse'Lbständigen Erwe't1bstätigkeit 
bestreiten und denen infolge Verhängung einer 
Sperre wegen Maul- ,und Kla.uens'euch·e die Aus
übung einer Erwerbstätigkeit unmä,glich gemacht 

wurde, wird für die Zei,t der Erwerhshehinde
rung eine Entsch,ädigungaus Bundesmitteln 
gewährt, sofern durch die Erwerbsbehinderung 
ein Vet1d,ienstentgang. eingetreten ist. 

Die Entschädigung ist in der Höhe jenes Be
t'fages ·zu bemes'sen, der dem Anspruchslberech
ti,gten nach den jeweils für ,die Kmnkenvers,iche
rung geltenden Vorschriften als Krankengeld 
gebührt oder im FaUe einer Krankenversiche
rungspflicht gebühren würde. 

Die dem Anspruch,sberechtigten gebührende 
Entschä:dilgung verringert sich um jene Beträge, 
die ihm als Entschädigung für ErweribSbehinde~' 
rung l1Ja,ch sonst~gen Vorschrift,en oder Verein
barungen zukommen. 

Der Antrag auf Gewährung einer Entschädi
gung gemäß den vor,s.tehenden Absätzen ist 
spätestens am 30, Ta.ge nach Aufhebung der 
Sperre bei der Bezi'rksverwaltungsbehörde, in 
deren Bereich diese Sperre getroffen wurde, ein
zubringen, widrigenfalls der Anspruch erlischt. 

Ein Anspruch auf Entschädigung besteht ni~t, 
wenn dem Anspruchsberechtigten eine mit dem 
SeuchenfaIl im sachlichen Zu~ammenh\lnge ste
hende übertretung einer veterinärpolitz.eilichen 
Vorsch'rift zur Last fällt oder wenn er zu einer 
solchen übertretung beigetra,gen hat." 

ArtikellI. 

Mit der Voll:ziehung dieses Bundes'gesetzes ist 
das Bundesmini,sterium für Land- und Forst
wirtschaft betraut. 
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Erläuternde Beolerkungen. 

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 
6. August 1909, RGBL Nr. 177, betreffend 
die Abwehr und Tilgung von Tierseuchen, 
sind mehr als 45 Jahre vergangen. Wenn 
man berücksichtigt, daß dieses Gesetz in 
seinen wesentlichen Bestimmungen und sei
nen Gedankengängen auf dem Gesetz vom 
29. Februar 1880, RGBl. Nr. 35, fußt, weist 
es sogar ein Alter von fast 75 Jahren auf. 
Es ist klar, daß ein solches Gesetz dem der
zeitigen Stand der veterinärmedizinischen 
Forschung und den neuzeitlichen Seuchen
bekämpfungsmethoden nicht mehr voll ent
sprechell1 kann. Es sind zwar inzwischen 
einige Bestimmungen durch das Bundes
gesetz' vom 26. Oktober 1934, BGBL II 
Nr. 348, durch das Bundesgesetz, BGBL 
Nr. 441/1935, und durch die Tierseuchen
gesetznovelle 1949, Bundesgesetz vom 
12. Mai 1949, BGBL Nr. 122/1949, ergänzt 
oder abgeändert worden, doch vermögen 
diese aus der Notwendigkeit einer raschen 
Anpassung des Gesetzes an die Erfordernisse 
der Praxis geborenen Novellen nichts an der 
Überalterung des Gesetzes zu ändern. Vor 
Jahresfrist glaubte man, durch eine neuer
liche, umfangreichere Novellierung über diE 
Unzulänglichkeiten des Gesetzes hinwegzu
kommen. Die auf den ausgesandten Novel
lenentwurf eingegangenen Stellungnahmen 
und Anregungen lassen aber keinen Zweifel 
darüber offen, daß eine Neufassung des Ge
setzes in seiner Gänze sowie eine Kodifizie
rung aller veterinärrechtlichen Vorschriften 
unvermeidlich ist. Die fachliche Vorarbeit 
für eine solche Neuregelung bedarf einer 
geraumen Zeit. Anderseits ist die Ergänzung 
oder Abänderung. einzelner Bestimmungen 
des Gesetzes im Interesse der Seuchen
bekämpfung und der Tierbesitzer dringend 
erforderlich. Das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft hat sich daher 
entschlossen, die Vorarbeiten für ein neues, 
den Erfordernissen der Zeit entsprechendes 
Tierseuchengesetz sowie für die Kodifizie
rung der gesamten veterinärrechtlichen Vor
schriften in Angriff zu nehmen, in der Zwi-

schenzeit jedoch die notwendigsten Belange 
in einer Kurznovelle zusammenzufassen und 
möglichst umgehend dem Nationalrat zur 
Beschlußfassung vorzulegen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen darf be
merkt werden: 

. Zu Art. I: 

In den Titel des Gesetzes soll der Kurz
titel ,,(Tierseuchengesetznovelle 1954)" ein
gebaut werden, um die durch die Vielzahl 
der bisherigen Novellen erschwerte Zitierung 
zu erleichtern. 

Zu Z. 1: 

Es liegt im Wesen der Seuchenbekämpfung, 
daß alle notwendigen Maßnahmen, wenn sie 
ihren Zweck erfüllen sollen, ohne. Verzug 
getroffen werden müssen. Eine Verlaut
barung allgemeiner Verfügungen im Bun
desgesetzblatt ist zu zeitraubend und daher 
unzweckmäßig. Es darf darauf verwiesen 
werden, daß durch solche allgemeine Ver
fügungen nicht neue Rechtsnormen geschaf
fen werden sollen. Der Inhalt dieser Verfü
gungen soll sich lediglich auf die Feststel
lung beschränken, daß in einem bestimmten 
Gebiete im Zeitpunkt der Erlassung der An
ordnung Seuchengefahr besteht und daß be
stimmte gesetzliCh vorgesehene Vorbeu
gungs- oder Bekämpfungsmaßnahmen (zum 
Beispiel §§ 24, 25, 42 Abs. 1 lit. g) Anwen
dung zu finden haben. In ihrer Geltungs
dauer sind diese Verfügungen auf die Dauer 
der Seuchengefahr beschränkt. 

Zu Z. 2: 

Im § 4 bisheriger Fassung ist die Einfuhr 
und Durchfuhr von Haustieren im ersten 
Absatz, die der nicht zu den Haustieren zäh
lenden Tiere im dritten Absatz getrennt ge
regelt. Die neue Fassung verzichtet auf eine 
solche formale Aufgliederung, welche eine 
konforme textliche Gliederung der Einfuhr
und Durchfuhrverordnung bedingt und da
durch diese Verordnung unübersichtlich 
machen würde. 
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Auf Grun~ ~er ne.uen Textie:ung w~rd es I hiezu wu~den bere~ts in A?~riff genommen. 
nun auch mo glIch sem, Gegenstande, dIe den Im HmblIck auf dIe derzeItIge Seuchenlage 
Verdacht erregen, Träger eines Ansteckungs- in gewissen Teilen des Bundesgebietes ist es 
stoffes von Tierseuchen zu sein, von der Ein- aber unbedingt erforderlich, für die Zwi
fuhr oder Durchfuhr auszuschließen und da- schenzeit gesetzlich die Verpflichtung fest
mit wirksamer als bisher der Einschleppung zulegen, in Zeiten bestehender Seuchen
von Tierseuchen vorzubeugen. gefahr auf die Dauer dieser Gefahr die 

In Berücksichtigung des internationalen Vieh- und Fleischbeschau auch bei allen 
Usus, die Durchfuhr von Sendungen nur zu Hausschlachtungen' vorzuschreiben und die 
gestatten, wenn der in der Transportrichtung Vornahme der Besch'au in diesen Fällen nach 
angrenzende Durchfuhr- oder 'Einfuhrstaat Möglichkeit den Tierärzten vorzubehalten. 
erklärt, die Sendung zur Durchfuhr oder Die Anordnung dieser Maßnahmen wurde 
Einfuhr veterinärbehördlich zuzulassen, den Landeshauptrnännern überlassen, da 
mußte im Gesetz die Möglichkeit geschaffen diese die Seuchenlage leichter überblicken, 
werden, solche Zusicherungen zu erteilen. das in Betracht kommende Geltungsgebiet 

Die bisherigen Höchstsätze der Grenzkon- s~lcher Anordnungen leichter abgrenzen und 
trollgebühren entsprechen nicht mehr den dIe Erlas~ung d.~r Anordnungen rasc;her be
derzeitigen Verhältnissen. Die beantragte Er- werkstellIgen konnen. 
hähung wurde in einem wirtschaftlich trag-
baren Ausmaße vorgenommen. Es darf be- Zu Z. 6: 
merkt werden, daß die ziffernmäßige Erhö
hung der Gebühren zum Großteil auf die 
Zusammenlegung der Pauschal-, Kommis
sions- und Reisegebühren zurückzuführen ist 
und daß diese Gebühren zuletzt im Jahre 
1949 erstellt wurden. 

Die Neufassung regelt auch die Frage, wer 
für die Kosten der veterinärpolizeilichen Be
handlung der Sendungen am Inlandsbestim
mungsort aufzukommen hat und wer hiefür 
haftbar ist. Damit wird eine bisher beste
hende Gesetzeslücke geschlossen. 

Die übrigen Bestimmungen sollen die ge
setzliche Grundlage für die veterinärbehörd
liche Einfuhr- und Durchfuhrverordnung 
schaffen. Sie sind größtenteils auch schon im 
bisherigen § 4 enthalten gewesen. 

,Die Aufteilung der früher in einem Para
graphen geregelten Materie auf vier Para
graphen (§§ 4, 4 a, 4 bund 4 c) erklärt sich 
aus dem nun größeren Textumfang. 

Zu Z. 3: 

Die Abänderung des § 6 ist durch die Neu
fassung des § 4 und der nun eingefügten 
§§ 4 a, 4 bund 4 c bedingt. 

Zu Z. 4: 

Durch diese Bestimmungen soll eine Ge
setzeslücke geschlossen werden. 

Zu Z. 5: 

Die Vieh- und Fleischbeschau soll im Rah
men der in Aussicht genommen'en Gesamt
erneuerung aller veterinärrechtlichen Vor
schriften durch ein eigenes Gesetz er
schöpfend geregelt werden. Die Vorarbeiten 

Durch die Neuformulierung soll klar zum 
Ausdruck gebracht werden, daß es sich hier 
um zwei verschiedene Tierseuchen handelt. 

Zu Z. 7: 

Das Virus der ansteckenden Schweineläh
mutig ist überall im Stall, wo kranke Tiere 
stehen, vorhanden. Es haftet daher auch an 
der Haut der Tiere. Eine Desinfektion der 
abgezogenen Häute, ohne diese zu entwer-, 
ten, ist nicht möglich. Überdies ist die Mani
pulation mit seuchenkranken, seuchenver
dächtigen und ansteckungsverdächtigen Tie
ren aus veterinärpolizeilichen Gründen auf 
ein Mindestmaß zu beschränken. Die Ent
häutung solcher Tiere muß daher ausnahms
los unterbleiben. Es war sohin das Gesetz in 
diesem Sinne abzuändern. 

Zu Z. 8: 

Seit dem Jahre 1950 wird eine vom Bunde 
g~förderte Bekämpfung der Tuberkulose der 
Rinder auf freiwilliger Basis durchgeführt. 
Sie hat unter Aufwendung nicht unerheb
licher Mittel bereits beachtliche Erfolge ge
zeitigt. So konnten zum Beispiel in den 
Zuchtgebieten die Rinderbestände einiger 
VerwaItungsbezirke bereits völlig tu'ber
kulosefrei gemacht werden, während andere 
Bezirke vor der Endbereinigung stehen. Die 
bisherige Erfahrung hat gezeigt, daß die 
vollkommene Bereinigung der Bekämpfungs
gebiete oft durch die Weigerung einzelner 
verhindert wurde. Es erscheint daher im 
Interesse der bereits sanierten Bestände not
wendig, die Endbereinigung solcher Gebiete 
auch gegen den Willen einzelner durchsetzen 
zu können. Dies soll durch die Bestimmun
gen der Novelle erreicht werden. 

266 der Beilagen VII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 8

www.parlament.gv.at



7 

Zu Z. 9: I folgend, die Anwendbarkeit dieser Bestim-
Der Abtransport der Tiere vom Gehöft mung auf die. Fälle der Maul- und Klaue~

zur Tötung in einen nahegelegenen Schlacht- seuche abgestimmt ~nd der Pe.rs~ne~krels 
hof oder in eine geeignete Schlachtanlage ist der Anspruchsberechtlgten auf dIe m Ihrem 

. vom Standpunkte der Seuchenbekämpfung Lebensunterhalt vor allem bedrohten Per
notwendig und auch im Interesse des Bundes- sonengruppen eingeschränkt. Die Bemessung 
schatzes gelegen. Dem Tierbesitzer wird mit der Entschädigung sowie die Geltendmachung 
dem Zeitpunkte der Tötungsanordnung jedes des Anspruches und dessen Erlöschen wurden 
Verfügungsrecht über sein Tier entzogen. Es analog den diesbezüglichen Vorschriften des 
erscheint daher gerechtfertigt, daß vom Zeit- Epidemiegesetzes, BGBL Nr. 186/1950, ge
punkt der Tötungsanordnung an das Risiko regelt. Im Interesse der Wirksamkeit der 
auf den Staat übergeht. Es darf bemerkt Sperrverfügungen mußte aber auch der Ent
werden, daß der VerwaltungsgeriChtshof in schädigungsverlust bei Übertretung einer ,mit 
seiner Entscheidung vom 9. November 1950, dem SeuciJ.enfall im sachlichen Zusammen
Z1. 1036/8/50, durch eine weitgehende Aus- hang stehenden Vorschrift vorgesehen werden. 
legung des Begriffes "Tötung" diesen Er- Mit der vorliegenden Novelle soll eine 
wägungen bereits teilweise Rechnung ge- Vereinfachung der Verwaltung und damit 
tragen hat, sodaß zu folge dieser Entscheidung auch eine Verminderung der Verwaltungs
auch für verendete Tiere, wenn zwischen kosten erreicht werden. 
dem Eingreifen der Behörde und dem Ver- Eine unmittelbare finanzielle Belastung 
enden ein Kausalzusammenhang bestand, des Bundesvermögens könnte in der Ein
eine Entschädigung zu leisten war. Die Ver- fügung des neuen Entschädigungstatbestandes 
pflichtung, diesen Zusammenhang zu er- erblickt werden. Eine auch nur' annähernde 
weisen, führte jedoch zu einer starken Be- Erstellung des hiefür jährlich zu vedm
lastung der Verwaltung, die durch die in schlagenden Betrages gestaltet sich insofern 
Aussicht genommene Regelung in Wegfall schwierig, als der in Betracht kommende 
kommt. Darüber hinaus aber mußte auch Personenkreis statistisch nicht erfaßt ist und 
eine Entschädigungsbestimmung aufgenom- weder der Zeitpunkt noch der Umfang einer 
men werden, die für V,erdienstentgang in- Seuche vorausschauend ermessen werden 
folge der im Zuge der Bekämpfung der kann. Gewisse Anhaltspunkte geben die 
Maul- und Klauenseuche getroffenen vete- Ziffern über den Seuchenausbruch des Jahres 
rinärpolizeilichen Maßregeln vorgesehen ist. 1952. Von insgesamt 344.000 Betrieben mit 

Zu Z. 10: 

Die Änderungen des ersten und zweiten 
Absatzes des § 51 ergeben sich aus der Neu
fassung des § 48. 

Zu Z. 11: 

Auch hier sind die Abänderungen durch 
die Neufassung des § 48 und der nunmehr 
grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Tötungs
anordnung bezogenen Bemessung der Ent
schädigung bedingt. 

Zu Z. 12: 

Die gegenständlichen Abänderungen sind' 
durch die Neufassung des § 48 notwendig 
geworden. 

Zu Z. 13: 

Die Anfügung eines weiteren Paragraphen 
im Anschluß an die bisherigen Entschädi
gungsbestimmungen des VI. Abschnittes war 
durch die Notwendigkeit' gegeben, auch jene 
Dienstnehmer, denen die Verhängung vete
rinärpolizeilicher Sperrverfügungen einen 
Verdienstentgang bedeutet, in' den Kreis der 
Entschädigungsberechtigten einzubeziehen. 
Dabei wurde, den Gegebenheiten der Praxis 

Rinderhaltung waren zirka 12.000 an Maul
und Klauenseuche verseucht (davon ailein in 
Oberösterreich 8600). Es darf angenommen 
werden, daß etwa 10 v. H. dieser Gehöfte 
(also ungefähr 1200) je einen für eine Ent
schädigung in Betracht kommenden Dienst
nehmer beherbergen. Diese Ziffer scheint im 
Hinblick darauf, daß in Kreisen der Besitzer 
landwirtschaftlicher Betriebe die Vermietung 
von Wohnungen an betriebsfremde Personen 
grundsätzlich nicht Gepflogenheit ist und die 
widmungsmäßig für Wohnzweck~ be
stimmten Räume zur Deckung des Wohn
bedarfes des eigenen Personals sowie all
fälliger Ausgedingsberechtigter bestimmt 
sind, nicht zu niedrig gehalten. Berechnet 
man nun den W;ochenlohn mit durchschnitt
lich 250 bis 300 S, so würde die Entschä
digungssumme pro Person wöchentlich 125 S 
betragen. Da die Gehöftsperre sich auf etwa 
fünf Wochen erstreckt, würde sich die zu 
leistende Entschädigungssumme im Durch
schnitt auf rund 700.000 bis 900.000 S be
laufen. Diese Berechnung findet im übrigen 
ihre Stütze auch in dem vom Bundesmini
sterium für soziale Verwaltung zur Ver
fügung gestellten Ziffernmaterial, dem zu 
entnehmen ist, daß anläßlich der erwähnten 
Seuche im Jahre 1952 in Oberösterreich an 
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630 Personen ein Betrag von rund 340.000 S 
als Ausfallsvergütung für Verdienstentgang 
geleistet wurde. Erwägt man nun, daß zwei 
Drittel sämtlicher Seuchenfälle auf Ober
österreich entfielen und der überwiegende 
Teil der Anspruchsberechtigten sich um das 
Gebiet der stark industrialisierten Stadt Linz 
konzentrierte, so erscheint die aufgezeigte 
Gesamtziffer nicht zu niedrig gefaßt. Ab
gesehen davon, handelt es sich - neben dem 
Seucheneinbruch des Jahres 1938 - um den 
ausgedehntesten Seuchenzug innerhalb eines 
Vierteljahrhunderts. Es darf schließlich auch 
noch darauf hingewiesen werden, daß die 
nunmehr in der gegenständlichen Novelle 
verankerte Dienstnehmerentschädigung ihrem 
Wesen nach nichts anderes als die Fort
setzung einer vom Bund auf Grund der in 
Kürze außer Kraft tretenden reichs recht
lichen Verordnung vom 16. Dezember 1942, 
Deutsches RGBl. I S. 702, schon bisner für 
derartige Seuchenfälle als Ausfallsvergütung 
geleisteten Entschädigung bedeutet.· Diese 
nunmehr vom Bundesministerium für Land
unB Forshvirtschaft zu übernehmende Ver
pflichtung stellt demnach keine neue Be-
lastung des Bundesvermögens dar, sondern 

bedeutet budgetär gesehen nur eine Ver
schiebung der Belastung innerhalb zweier 
Ressorts. Eine Neubelastung des Gesamt
budgets ist demnach durch vorstehende 
Regelung nicht zu erwarten. 

Eine Belastung für den Bund könnte allen- . 
falls auch durch die Neufassung des § 48 
(Übernahme des Risikos ab Tötung,sanord
nung) entstehen. Doch darf diese eventuelle 
Belastung nicht überschätzt werden. Es ist 
zu berücksichtigen, daß durch das Erkenntnis 
des Verwaltungsgerichtshofes vom 9. No
vember 1950, Zl. 1036/8/50, der Bund schon 
bisher zur Leistung einer Entschädigung bei 
Verendungsfällen verpflichtet war, sofern 
zwischen dem Eingreifen der Behörde und 
dem Verenden ein Kausalnexus gegeben 
ist. Weiters vermindert sich das über
nommene Risiko durch die seit 1949 fort
während verbesserte Organisation des Ab
transportes, sodaß ein etwa verbleibendes 
Risiko durch die auch in diesem Punkte 
durch die Novelle angestrebte Verwaltungs
vereinfachung aufgewogen werden dürfte. 
Eine ins Gewicht fallende Mehrbelastung des 
Bundesschatzes durch die Novelle tritt dem
nach nicht ein. 
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